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terminplan vorlegen und mit der AG abstin-imen. Der EiitBcheidungb'terminplan soll alle not-
wendigen Mitmrkungshandlungen der AG enthalten. Die von dsr AN entwickelten Vorschläge
wird diese mit der AG abstimmen und alsdann wälu'end des Projefctablaufes fortsciu-eiben,

3.3-4

Es wird klargestellt, dass die Projekrinanagementatifgabc der AN sich nich.t auf das Bauvor-
haben selbst beschränkt, sondern auch auf die aktive Bearbeitung der Schnittstellen des Bau-
projelctes zu Pat'atlelbausteUen/Nachbargebäuden/sonstigen ProjeMbeteiIigten gerichtet ist,
wie sich dies näher aus dem Baustellenlogistikkonzept (Bestandteil von Anlagenlionvoliit
3.2) ergibt. Speziell hinsichtlich des Misterai.isbaus hat die AN sich frühzeitig undvoraus-
schauend mit dem Mieter (wie oben beschrieben) unter Beachtung der Regelungen des Miet-
Vertrags abzustiminen.

3.3.5
Während der Projektabtvicldung obliegt- der AN die Koordination uiid Abstimmung mit Be-
Iiorden., we der Gewerbeaufsicht, den staatliclien Arbeitsschutzämtern, der Feuerwehr und
sonstigen Ins'titutionen m enger Abstimmuiig init der AG, Die etwaige Einbeziehung von Gut-
achtern lind Fachleirten der AG entlastet die AN allerdings nicht von ihrer eigenen Verant-
wortung. Das gilt insbesondere im Hinblick aufsicherheits- und brandscliut?:reIevanteAnfor-
derungeo.

3.3.6
Es wird klargestellt, dass die AG einen Sidierhei'l.s- imd Gesunclheitsschutzkoordinator beauf-
tragt, Die AN wird alle Mitwirkimgshandluiigen vornehmen, um ein dwchgängiges Sicher-
iieits- und Gesuudheitsschutzkoiizept nach der Baust'elleuverordnung ini Raiimen der Ab"
wicklung des Bauvorhabens aicherzustelleii.

3.4 Bauleistung

Zum I.eisttiiigsumfang der AN gehören insbesondere die nachfolgend aufgelisteteii Leistun-
gen;

3.4.1
Die Leistungspflichten der AN umfassen alle fiü' ^ip.^iiIi'jKsBlfertige Emchtung notweiidigen
Lieferungen und Leistungen, einschließlich aller Vor-, Neben- und Nacharbeiten, unabhängig
davon, ob es sich nach der VOB/C um Nebenleistungen oder Bssondere Leistungen handelt.
Der AN obliegt auch der Schutz eigener Leistungen, auch an Schnittstellen zu Paralfelbaustel-
len und zu Drittgewerken.
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3-4.2
Der AN obliegt die Baustelleneinrichtung gemäß den Vorgaben des Baustellcineiiirichtimgs-
planes (einschließlich etwaiger Umsetzuiigen und Portschreibungen des Baustelleneiiirich-
tuugsplanes), die sich im Zuge der Abwicklung des Bauvorhabens ei-geben könneii. Die AN'
schuldet dabei die Biiiholung aller erforderlichen Genehmiguiigen uüd trägt, bezogsn auf das
Projekt ^BM(k> die entsprechenden anteiligen Kosten für die Inartspiuchtiahme offentlichef
(gemäß Entn'ur.f der NutmngsvereiQbarung der AG mit^WWWvo^ 19.01,2016
(Anlage 9}} und privater FIächeu, Maßnahmen der Baulogisük und Verlcclu'slenkuag für das
Bauvorhaben, einschließlich der Herstellung einer etwaigeii Baustraße und Konttollstcllen
und damit einhergeliender Erschwernisse und Verpflichtungen, die sich aus dem Entwiirfder
Nutzungsvereinbaiiiitg ergeben, soweit diese in der Anlage gelb unterlegt sind. DerANT obliegt
überdies innerhalb der ilir überlasseiieii Baugrenzen die Verkehrssicherung. Von ihr verur-
sachte Verschmutzuugen hat dieAN iuacrhalb uiid außerhalb der Baiigreuzen des Bauvorha-
bens unverzüglich zu beseitigen. Die Leistungen der AN umfassen auch deii Abbau der
Baustelleneinrichtungen und die spätere Wiederliersteliung etwaiger Beeinträchtiguiigeii ei-
gener uiid benaclibarter Grundstück>sflächeii, die Wiederhei'stolluag beschädigter öffeatüclier
Wege und Straßen Ciii Abstimmung mit der Stadt fWHK sowie erforderliche Beweissi-
cheruiigen während unterschiedlicher Bauzustände m Bezug auf inögliclie Schäden an be-
nachbarteu Grundstücken und deren AufLauten. Die Erst- und Abschlussbeweissicheriuig
mrd durch den AG beauftragt. Die AN erhält eine Kopie der Gutachten. Die etwaige Aufstel-
lung der Baustelleneinrichtutig außerhalb des Baufeldes ist nur mit Zustimmung der Stadt
und ggf. der Anlieger zulässig, für deren Erteili.mg die AG keinerlei Haftung, Verantworhuig
oder Kosten übernimmt, Kranschwenkrechte sind Sache der AN. Das Risiko der Zustim-

inung/Erteilung trägt ausschließlich die AN. Aiikerrechte sind Sache der AG, Die AG hat ein
Baustellenlogistik- iind Baiistelleiieiiirichtiitigskonzept erstellen lassen, das der AN belcaunt
ist. Hierin wurden Flächen für eine BE aiisgewieseii, nachdem die Flächen roh der Stadt ab-
gestimmt vioirden. Dieses Konzept ist fiir die Fortsehreibung zugrunde zu legen.

3.4.3
Das Aufstellen von Werbeschildern durch die AN oder ihrer Nachunternehnier ist unzulässig,
es sei denn, in deii Vertragsbestandteilen ist etwas anderes beschrieben. Die Nutzung des Bau-
zauns, von Gerüsten etc. zu Werbezwecken steht alleiae der AG zu. Der AN ist es gestattet, an
Kranen und Baustellencontainern in Absrimmuug mit der AG Eigenwerbung anzubringen, um
darzustellen, class es sich um eme Baustelle der AN haiidelt.

3.4.4
Die AN hrä^t die Energie-, Telekonuiumikations- und Wasserkosten sowie die Kanalgebühren
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bis zur Abnahme,

Die AG beabsichtig-t eine Grundsteiiilegung und ein RichU-est nach Feitigsl-ellung dei'Rohbau-
arbeiten sowie die Eröffnungsfeier uiiszurichten, Die Untcrbrechuog der baiilidienMaßnah-
men zur Durclifiihrung dieser Feste sowie der Auf- und Abbau sind in der Terminpfenuag der
AN berücksichtigt und stellen keine Behinderung der Banausnihnmg dar.

*3.4.5
Das Baugrundstück wird von der AN während der gesamten Bauzeit durch Baiizäune mit
Übersteigsicherung in stabiler Ausfübnmg gesichert. AQ.e erforderlichen Türen und Tore wei-
dun geplant, behördlich abgestimmt, geliefert, aiifgebaut, unterhalten und dem Baufcrtschritt
angepasst. Die Ü'berwac.hung und Verwahrung der Bauuiiterküafte, Arbeitsgeräte, Arbeits-
kleidung usw. der AN und ihrer ErfüllLings-/VerrtchtuDgsge]iilfen - auch wäbrend der Ar-
beitsruhe - ist Sache der AN, Der AN obliegeti in diesem Zusammenhaiig sämtliche Maßnah-
men zur Sicherung des Baustellenverlcehrs, der allgememen Ordnuiig auf der Baiistelle, der
notwendigeii Absperru-iigen, Besclulderungeu uud Beleuchtungen,

3.4.6
Zum Leistungsuinfeng der AN gehören alle noch erforderlichen Erdarbeiten und die ord-
nuogsgemäße Ei^tsorgung von Bodenverunreinigungen und Altlasteii, es sei deun,iiacli den
Verü-agsbestandteilen, insbesondere dem vorgelegten Baiigt'undgutacLten, konnte die AN mit
entsprechenden BodenverLmreinigungen/Altlasten nicht rechnen. Im Zuge einer Heratellung
von Baggerschürfen wurdeuAltgebäude iin Baugrund eutdeckt (Streifenfimdamentc). Dies ist
der AN bekannt (Ergänzungsbericht zuni Aushub- und Entsorgungskonzept), jedoch kann der
gesamte Umfang der Altgebäude derzeit nicht verifiziert werden. Die AN hat etwaige Behin-
deruiigen aus diesen vou Altgebäuden stammendeii Funden terminlicEi einkalkuliert. Sie be-
rechtigen die AN nicht, Behinderuug anzumelden. Etwaige zusätzliche Kosten dutch diese
Funde ini Baugrund werden vergütLingstech.nisch über die Einheitspreisliste abgedeckt.

Im Falle von Kampfmittelfundeu und archäologischen Funden obliegt der AN euie uinfas-
sende Koordinieriings- und Abstimmungsverpflicfatung mit dein Ziel, Beeinträchrigungen der
Projektabwicldung inöglichst gering zu halten. Die AN hat etwaige Behinderungen aus derar-
tigen Funden terminlich und bei den Kosteu nicht eiiizukalkulieren, EntspreclieadeAnsprii-
ehe der AN bleiben unberührt,

3.4.7
Der AN obliegeii zudem alle Gründungs-, Rohbau-, Fassadeu und Ausbauarbeiten sowie. Leis-
tungen der haustechnischen Ausstattung und der Außenanlagen some die Herstellung der
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fJ

Anüindung an die öffentliche Ver- uiid Entsorgung und an das öffentliche Verlcehrsaetz some
der Anschluss an das Dateii- und Telefoniietz soivie alle weitereii Medien einschließlich der
terminlichen uiid technischen Koordination, Hmsichtlicli der Leistiingsabgrenmngim Detail
wird auf die Scl-inittetelinnbeschreibung in den Leistungsbeschreibungen (Aiii'lagcnkonvü-
lut 3.2) im.d Aulagc 6 vervviesßn. So'fern die Ausfiihning VOD I.eistungen zum Anschltiss ari
Ver- und Entsorgungsleistungen nur d-urch eiiien vom öffentlichen Versorgungstriiger mge-
Jasseiiea Dritten möglich oder zweakmäßig ist, erstattet die AN die hierfür erforderlidien Kos-
ten, es sei deiui, aus der Schjiittstellenliste AG/AN-I.eistungen ergibt sich etwas anderes,

3.4.8
Das Baiivorhaben •i.v'ird in einer innerstäcltischen Umgebung errichtet. Auf die Nac.yiarschaft
ist Rücksicht zu nelmien, d.li. die gesetzlichen und soiistigen öff&iitlich-rechtiichen rechtsver-
bindUchen Vorgaben in Bezug auf [-arm, Schmutz, Erschütterungen etc. sind einzuhalteu. Äu-
ßere Eiiiwirkungen durch die seitens der AN durchzuführenden Bauleistungen, wie Z.B. Ver-
kehrsumleitung, Aufgrabungen, Straßensperren, Geräusch-, Geruchs- und Staubbdästigun-
gen sind unter Riicksichniahme auch aiifdie Belange der Nachbarfi durchzuftihren. Die AN
wiT-d dieAG vorab auf Basis eines noch abziistimmenden Detailterrninplnns üiforraieren, da"
niit die Nachbarn über die AG vorab ebenfalls über die anytehenden Arbeiten informiert wer-

den können, um diesen ein y.utreffendes Bild dariiber geben zu könuen, welche Beeintrachti-
gungen (Lärm, Staiib, Schanübertragung, Rumpeln, Erschütterungen usw..) auf sie inivelcbein
Zeitraum zukommen, Verletzt die AN ihre Pflicht zur Einhaltung gesetzlicher uiid sonstiger
öffentltch-rechtlicher reclitsverbindlicher Vorgabeii schddhaft, so hat sie die AG von säintli-
clieii an sie seitens der Nachbarn heranget'rageueii Ansprüchen/Forderungen auf ünterlas-
sung, Kostenerstattuug/Schadensersatz etc. freizustellen. Gleiches gilt für an die AG seitens
der Nachbarn lieraiigetragenen Anspi'üche/Forderungen auf Unterlassung, Kostenerstat-
tung/Schadensersafc^ etc., soweit sie ursächlich auf eine scliuldhafte Verletzung dervorgere-
gelten Informationsverpflichtung zurücltzuführen sind, Freistellung bedeutet jeweils, dass die
AN entweder die Aiisprüche des Mieters bzw. Eigentümers erfiillt oder für den Fall, dass sie
sie filr unberechtigt erachtet, auf ihr Risiko und ihre Kosten hin abwehrt. Um die Ahwehr der
Beschwerden seitens der Nachbarn hat sich die AN alctiv und unverzüglich unter Einbezie-
hung der AG zu kümiiiern. Diesbezügliche Leistungen sind, soweit eine schuldhafte Pflicht-
Verletzung der AN vorliegt, von der vereinbarten Vergütung unifasst und berechtigen im Üb-
rigen uicht zur Aiizeige einer Beliindening.

Sollte es diirch die von der AN durchzufülireiiden BauleistuDgen zu schuldliaft herbeigefiihr-
ten Schäden an den Nachbargeliäuden oder anderen in unmittelbarer Nälie des Bauplatzes
befindlichen Bauwerken kommen, so ist die AN verpflichtet, die AG von der Inatispruch-
nähme durch Dritte freizustelleü und hierzu alles Erforderliche zu tun, um diese Ansprüche
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abzuwehren bzw-., falls dielnanspruchiiahme zi.ireclit erfolgt, diese Aiisprüche zu bsfi'iedigen.
Die AG stellt zuin Vertragsschluss eine Beweissicherung der baulichen Aülagen des Umfeldes
oberirdisch gern Anlagcnkonvolut ^3 zur Verfüg-ung, Eine Zvvischetibeweissicherung wäh-
rend der Bauausführung erfolgt durch die AN, falls hierfür din-ch die Ai.imelduiig von Schäden
VeraiilaKSUiig bestehl:. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Beweissicherung für die Glsisbett-Au-
lagen der Rheinbahn nach dein Anforderungspj-on! gem. Ajilage 10, die von der AN geschLil-
det ist.

_/

Nach Absdiliiss der Leistungen der AJN mrd die AG eine Schlussbeweissicliening durchfiih-
ren.

3.4.9
HiusiclitIicJi der der AN zur Verfügung stehenden Zufahrtsvvege, Ladi.mgsmöglicfalceiten etc.
obliegt es allein der AN, sich über etwaige verkehrstechnisclie, ordnungsbäbördiiche, eigen-
tumsrechtliche etc. Beschränkungen bei den ziiständigei-i Behörden der Stadt ^BINByden
imliegenden Grtindstückseigentümem bzw. Nutzern etc. iind durch eine sorgfältige Ortsbc-
sichügung zu infonnicren. Auf die hierzu gemachten Aiigaben der örtlichen Bauleitung der
AG darf sich die AN iiicht einseit-ig verlasseii, sondern muss die lÜchtigkeit dieser Angaben
eigenverantwortlich verifizieren.

Der AN ist bekannt, dass in unmittelbarer I'}ähe ein weiteres GroßbauvorhabenBWB rea-
lisiert wird. Ihr ist ei^enfails bekannt, dass es zu Einschräulciuigea/Behiuderungen aus diesem
Parallelbai.tvorhuben koiiiiueii kaiin. Insoweit wird auf das vei-tragsgegenständlidie Baulo-
gistikkoiizept (Bestandteil von A.iilag'enkonvolut 3.2) verwieseii. Das Gleiche gilt aucli in
Bezug aiif die Herstelluiig der tangierenden Geothennieleitimg.

Die AN kann sich nicht auf eine Behinderung in ihrer Bauausführung berufen, wenn es zii
Bauablautstörungen koinmt, die. ihre Ursache in diesen Parallclbaiivorliaben haben, es sei
dei-ui, es handelt sicli um Behiiideruageu, die aus dem vertragsgegenständlichen Baulogistik-
konzept (Bestandteil vou Anlagenkonvolut 3.2) fiü' die AN objektiv nicht erkenDbar waren
und/oder auch durch enge Abstimmung mit den AN der Nachbarbaustellen nicht m verniei-
den waren. Gleiche Verpfliclitiingeii wird die AG auch mit der AN des Nachbai-vorfaabens |^
vereinbareii.

3-4.10

Der AN obliegt ~ soweit in § 9 dieses Vertrages nicht anders vereinbart - die Durchführung
notwendiger Versuchsläiife, Inbetriebsetzungen, und Einweisungen vor der Abnahme some
die rechtzeitige und ausreichende Einweisung des Bedienungspersonals der AG und/oder
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kßtifttger Mietfirs und/oder Facility-Managers iu Bezug auf die Bedieniing aller technischen
A.nJagen.

3-4'1-!

Die AN 1-iat überdies ein Bautagebuch niit arbeitstäglicher Übergabe von Dufchschi'ifte!! der
Aufzeichnungen an die AG zu fühi'ün, Dabei hat die AN die von der AG vorgegebener Formii-
larezubeuiitzen,

3.4.1a

Auch wenn dies in den Verfcragsg'rundlagen nicht im Einzelueii erwähnt ifit, so ube^ibtdieAN
der AG ini Hinblick auf Fliesen und Beläge Resen'ematerial in einem Umfang we folgt:

Fliesen, Wand lind Boden; je 10 qm
Leuchtmittel aller eingeseteten Leiicht'eii; 10 Stück/Typ
Luftfiiter der RLT-AiiIagen: l Stück/Aulage
Teppichboden: loo m2

3.4.^S
DieAN darf nur - bfiini Einbau - fabrikneue Baustoffe, Bauteile undAusstattuagen verwenden,
die den eiusdilägigen Normen und Priifzeichen entsprechen; dieVerpfliclttuiig der AN zur
niäiigelfreien Leistung zum Zeitpunkt- der Abnahme bleibt iinberiihrt.

^

Es wird klargestellt, dass Gebrauchss})ureii an Anlagenbauteilen nur danii keinen Mangel dar-
stellen, wenn sie für die Zwecke der Inbetriebnahme unvermeidbar waren. Ausnalinie: Die
Filter in der Lüftung müsseii zuiii Zeitpunkt der Abnahme vollständig fuuktionstifchüg uiid
ohne Gebrauclisbeeiuträclitigung aus der Inbetriebnahme sein; d. h., die iin Rahmen der In-
betriebnahnie benutzten Pllter müssen dut-ch ueue Filter ersetzt werden. Baiiteile teclinisclier
Anlagen, an denen im Rahmen der Abnahm ebegehuag unzulässige GebrauchsspUten festge-
stellt werden, sind auszutausdien.

Es dürfen nur Materialien verwandt werden, fiir die ein Nacliliefefungszeitraum voiimindes-
tens 10 Jahren gesichert ist oder gleichartige Ersatzbaiiteiie gestellt werden. Auf Verlangen
hat die AN den Nachweis für die Güte und Gebraiichsfähigkeit ihrer Lieferungen undLeistun-
gen auf ihre Kosteii zu ei'bringeii.

Hinsichtlich der von der AN einziibaucnden Qualitäten besteht eine Pabrikatsfreigabe, somit
die AG die Qualitäts- und Punktionsgleichweiligkeit, sowie alle bauphysikalischen Kennzif-
fern vorab nachwet'st. Für deii Nachweis der Gleichwertigkeit zu den Leitfabrikatender TGA
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ist es notwendig, class die geschuldeten Leistiingswerte, die Energiekeanwerte (Stromungsge-
sciit\'indigkeiten, Druclweriuste) nachgewiesen wfirden, so dass neben der Einhaltung der ge-
schuldeten Leistuagsweile, msbesonde're auch der energetisch effektive Betrieb der hnla.y.o.
belegt werden kann,

Die AN wird sechs Wochen nach Vertragsabschluss eine Fobrikatsliste zur Aussclu'eibuiig
und Vergabe der Nacbunternehmerleistiing vorlegen, die im Projektablauf fbrl.gesehrieben
wird und von der AG freizugeben ist.

Matcrialieii dürfen nur üinerhalb der festgesetzten (ggf, auch von Seiten der Behörden geneh-
iiiigten) Arbeitszeiten a.n- und abgefahren vvyrden.

3.4.14
Die AG behält sich vor, unbeschadet von § 3.4.3 dieses Vertrages, den Bauzaun, den Baufci'an
so^vie die Fassadengerüste für Werbezvveüke während der Bauausfiihrung zu nutze.!). Die Pas-
sadeiigerüste müssen in statischer Hüisichtfür vyinddurchlässigö Großwcrbeplakate geeignet
sein, Terminlich (.vird sie sich init der AN diesbezüglich abstimmen. Die AN sichert ihre Un-
terstiitzung zu und i'vird die AG bei der Erlanguiig der erforderlichen Gcnehimgungen unter-
stützen, ohne dass die AN daraus Ansprüche, insbesondere Vergütungsansprüche, ableiten
kann,

0

3.4.15
Vor Arbeitsbegina prüft die AN die Lage vorhandener Leitungen, Soweit der AN Bestands-
plane überreicht worden sind, die älter als fünf Jahre sind, hat die AN die Richtigkeit der dor-
tigen Eintragungen über vorhandeue Leitungen eigenständig zu überprüfen, was ggf. die An-
legung von Suchgräben einscliließt.

3.4.16
Bauschutt, Verpackungen und sonstiger Abfall, der sich auf der Baustelle befindet, sind regsl-
mäßig - jedenfalls arbcitstäglicli - abzutrausportieren und in Übereinstimmung mit allen ge-
setzliclien und behördlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen. Anfallende Kosten und
Gebühren, eioschließlich etwaiger Deponiegebuhren trägt die AN. Der AN obliegt die regel-
mäßige Reinigung der von ihr errichteten Baustelle, auch zur Vorbereitung von Mietereinbau-
ten, sowie eine Bauendreinigung, die eine Feiorcinigung der Innenräume, Glas, Fassaden und
TGA-Anlagen cinscliließt. Sofeni eine entsprechende Feinreinigung mit längerem Vorlaufvor
der Abnahnie erfolgt ist, sind im unmittelbaren zeitlichen Vorfeld der Abnahme etwaige Nach-
reinigungen durchzuführen. Abnahmereif ist lediglich eine. insgesamt gereinigte Gesaintleis-
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L®^iängsyaRercNils_
•l IV GiWvskbav. - 'i.SA
05 Titsf Quaföätsfossehcsifaung - Bauftonstrüiriion06.05 Paket Ausbau
^^g^^^g^^^^^^^^
DS.05 Pals^ Ausbau

05.ß5.@'3 Bereich Pach- und BauwerfrsaüdfefttungBsr&siteia
Z'iVOachgbdtch'iungaarfcsiiiiR

Xu-jäfafiche technisciie yerttagsfcat-fißgyasan (ZT1/)DachabdichtungsarbBSten
1.1 Aflgerrseines •
1.2 Stoffs und Bauteffe
1.3 Ausführung und Konstruktion'S.4 Neb&nteisiunß uno Pfanung

1.1 AIJgem^tnes
Abdichtungen dürfen nt)r bei Witteri.'ngsverhäftnissenhergesteJK werden, die sich nicht nadKaitig auf s!sauswjrlceh, es GBf denn, dass schiSdft'chs Wiritun$en durchtissondere Vorkehi-ungsn mli StehGrhe» varhfncieriwerdsn.

v
(J

Pt^W} 6is»ffltf6^

1.2 Stoffe und Bauteile
Quatitäten und Oberflächen
gem. Lelstungsbeschreibung und Ausftlhrungspianung
Mafenatjen

Das gewählte Abdlchtungssystem Ist systemtongruentauszuffihren. Vor Efnbau weiterer Dachaufbauten isS elnäAbnahme dw AbcBchtungshaut vorzunahinsn (s.DichUgkeitsprüfung).

Alle hiateriälien sind so zu lagern und gegsnWitterungsefnflOsse zu schOfzen, dass sie ineinwandfrei trockenem Zustand efnflebaut werden können.Sind bsueeits montierte Dachabtäufe zum Zettpunkt dorAbdichtungsarbetten noch nicht anosschtossen; so sincfsie unaufgBfordert provjsorisch zu verschneßen.

!

•i .3 Ausfuhruns und Konstriifrtfom
Konstryktionshescbreibunp
Die Ftachd^chfiächen werden ate Umkehrdach ausgeführt.Sie werden getätfetos au^ebiüet
Der Regelaufbau erhait eins Dacheifldeckung inittets2-laglger bJtuminöser Abdichtung, eine Wärmedämmung
- Fortsetzung au? nächster Seite - ßh ,

Übertrag: .?!Li.,„.„„.^:./Alte EinzelbeirägR Netto in EUR
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Leistungsverzeichnjs
1 LV GU.Hochbau-1.BA
05 Titel Qualitätsbeschreibung - Baukonstruktion
05.05 Paket Ausbau
Nr.

•/

~ /'
/ "'•°•.....

L

Lelstungsbeschreibung Menge/ Elnh. Preis (EP) "Gesamt (GP)

gemäß bauphysikalischen Anforderungen und ENEV sowie
eine Trenntage mit wasserableitender Funktion
(Trennlage = Budgetleisfung).
Es sind nur Wärmedämmsystem mit einer bauaufsichtlichen
Zulassung zu verwenden.
Die Dämmstoffe müssen der DIN EN 13164 entsprechen.
[siehe Schnittstelle 03.04 - Schnittstellenskizze
Dachbudget]

An-, Abschlüsse und Durchdrinaunaen
Dämmschichten sind dicht gestoßen im Fugenversatz nach
Hersteltervorschriften zu verlegen. An Schrägen,
Rundungen, Auf- und Abkantungen, Eckstößen,
Durchdringungen usw. sind die Platten lückenlos und
profilgerecht anzuarbeiten. Vor Verlegung der
horizontalen Wärmedämmung sind zuerst die senkrechten
Dämmplatten an aufgehenden Gebäudeteilen zu verlegen.
Es sind die einschlägigen Fachregeln zu beachten.

Die Schutzlage bzw. Trennlage der Abdichtung und/oder
Wärmedämmung ist, wenn in den Positionen nicht anders
beschrieben, mind. bis zur Oberfläche des
Beschwerungsbelages zu führen.

Sämtliche Abdichtungslagen und die Dampfsperre sind
mind. 15cm über der Wasser führenden Ebene - unter
Berücksichtigung der Fassadenanschlüsse - fachgerecht
assuflaasshsfi-anzubinden.
An allen aufgehenden Bauteilen, Attlken und festen
Einbauten sind die verschiedenen Dichtungslagen, ggf.
auch Wurzelschutzfolien hoclizuführen und gegen
Abrutschen zusätzlich mit Klemmschienen gem. Ziff. 5.4,
DIN 18 195, Teil 9, mechanisch zu befestigen. Die
Klemmschienen sind gegen Wasserhinterläuffakeit und
Wurzelhinterwanderung mittels elastischer Versiegelung
zu sichern. Stöße zwischen den Klemmschienen sind durch
rückseitige Laschen zu überbrücken. Wo erforderlich,
sind bei größeren Anschlusshöhen mech.
Zwischenfixierungen vorzusehen.

Das Einbinden der Abläufe in alle Abdichtungsebenen ist
in die Pauschale einzukalkulieren.
Abläufe (außer Notabläufe) siehe Ausschreibung
Sanitärtechnik.

[Alle Flachdachpositionen sind im Bereich der
Anschlüsse an Attika und aufgehende Bauteile gegen
UV-Strahlung und mechanische Beschädigung mit einem
gekanteten Blech, d=1,5 mm farbig beschichtet, nach
Wahl AG, entsprechend dem gewählten Farbton der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:..

Übertrag:

./-

^
Alle Einzelbeträge Netto in EUR > Seite 240
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Leistungsverzeichnis
1 LV GU-Hochbau - 1.BA
05 Titel Qualitätsbeschreibung - Baukonstruktion
05.05 Paket Ausbau

Mr." Leistungsbesohreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Attikablechverkleidung zu schützen - sofern dies nicht
von anderen Bauteilen wie Aftika-Abdeckungen oder
Fensterbänken übernommen wird. Stöße sind zu
hinterlegen. Innen- und Außenecken sind in geschweißter
Ausfertigung herzustellen. Die Höhe richtet sich nach
der sichtbaren Höhe der Attika.j Teil der
Budgetfeisfung Dach

Der Anschluss der Dachabdichtung an aufgehende Bauteile
erfolgt mit den Ki'effiffiflaResheny Klemmschienen einschl.
deren Lieferung und Einbau. Sämtliche Fugen sind in
ihren Anschlüssen so auszubilden, dass Bewegungen aus
Baukörperverformungen und thermischen Dehnungen ohne
Zwänge erfolgen können.

Die Dachgeländer-Konsolen werden, konstruktiv bedingt
mit Kunststoffmaterial eingedichtet. Die Kosten sind im
Fix- Budget-Dachflächen enthalten.
siehe Schnittstellendefinition zwischen Hauptleistung

l u nd Budget
Anlage We 1

Alle erforderlichen Verstärkungen der Flächenabdichtung
im Bereich von Kanten, Anschlüssen, Abschlüssen,
Übergängen und Durchdringungen sind zu berücksichtigen,
sowie alle
Abstufungen, Schrägverläufe, Gehrungen, Eck- und
Endausbildungen, freie Ränder, Abschlüsse, Formstücke
etc. des Dachabdichtungsaufbaus, der Wandanschlüsse,
Abdeckungen, Verwahrungen.

Brandschutz
Ausführung der Flachdächer als harte Bedachung gem. LBO
NRW. tm Bereich von Durchdringungen sind die gültigen
Vorschriften bezüglich Materialien in Baustoffklasse A
zu berücksichtigen.
wird erst mit Erbringung der Budgetfeistung erfüllt

1.4 Nebenleistung und Planung

Toleranzen
Hinweis auf 02.18 - Bautoleranzen

Werk- und Montaaeplanuna
Gefällewärmedämmschichten sind nach einem vom AN zu
fertigenden systemgebundenen Verlegeplan herzustellen.

Alle erforderlichen Berechnungen zur Auslegung, Anlegen

- Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag:

Übertrag:.
4..^

Alle Einzelbeträge Netto in EUR . Seite 241
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Lafaiynfisbeschreibuns

"Preise'~"~~ißes3?!U^L
der Grate in Oberemsümmung mit dsn bauphysikstisehenAnforderungen und dsn Ptenunggvorgsbsn dss AG sind yomAN zu erstelieo, {nkl. dsr Bsrfichnur'g der iniStlerenOämmschfchfdicte.

Aiie srforderilchen stalisciisr-i Nachwsiss sind von AN zuerbringen und nachziiwejsen. {fnsbesondsre sind hier riteW'sncf- und Soglastenzu berOcksfchßgeß.)
Dichggkegsßröfunq
Vor Aufbnngen der Schutzschichtsn sind slieDachflschen durch dan AW einer Dichögkejtsp/üfurtg zuyntefziehen. Hierzu sfncf eSQ Dach- und ft'otabiäufsplrovisorlsch zu ys^ciifeßsn und die Dacdflächen ca. 6cm hoch anzustauen. Ein O&erstauen der Dachflächen istdurch geeignete Maßnahmen, Z.B, durch den Efnsate vonnach oben offenen Rohretßcken in tfen senkrechtenDad'iabtätrfen, siehe? ayszusci'-sliaSsn. Die Anstauprobeist über Wnf Tsge dürchztrfohren. Ober die PsWung derein?e(n8n Daciiflächen s.ind Protoko'le anzufertigen, Q!Svon fceiden Vertrassparteisn zu unteRSiehnQn sind,Die erfolgreiche Dlchtigkeftsprüfurtg srsetzt nicht diefonnelie Abnahms der Verö-ags'sistuns, ts( Jedoch eineVoraussetzung für dfe A&nahme.

Dis Tormine der entsprecftenden Prüft.'ng sind dem AGrechtzefüg milzutefien und Im Terminpfän zuberOckstehügen.

RWA-Anlagon und Dachkuppeln
Im Bereich öer Treppsnhaüs-Ftechdächer s(Rdwannegedammte FiWA-Aniagen gemäß Brandschuteiconzeptzullsfern Und fachgerecht zu montieren bzw. einzudichten.Ausführung:

RWA als Kuppel mit Kunstoffvergtasung, gewölbt,durchtrittsfcher, ink). 15 m Anschfusskabsl bis zumÜbergabepunkt TGA, dfe RWA-Steuerung wfrd im Trtef 1.07. • Qualitätsbeschrelbung - TGA ET NT beschrieben.
•i Psch

Bauwerksabdlchtung
DACH ÜBER TIEFGARAGE
Abdfchtung gegen nicht dröckemjes Wasser aufDeckertRflchen gemaS DIN 18195.5
Das Dach über der Tiefgarage erhä» eaTe bituminöseAbdichtung, FJankendämmung nach Erfordernis. AufgehendeSockefdämmüng siehe unten.

- Fortselzung auf nächster Seite -

Öbertrag,

GP,

^..WObertrag:,^^.....,,,^Alte etnzelbetfäga Netto In EUR

!>

k-Seite 24Z
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Leistungsverzeichnis
1 LV GU-Hochbau - 1.BA
05 Titel Qualitätsbeschreibung - ßaukonstruktion
05.05 Paket Ausbau

Nr7

()<...

L

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag:

Das Tiefgaragendach dient unterschiedlichen Funktionen.
Die daraus resultierenden unterschiedlichen
Dachaufbauten sind den Leitdetails zu entnehmen.

Das TG-Dach wird als gefälleloses Umkehrdach
ausgebildet.
Der Regelaufeau erhält eine Dacheindeckung mittels
2-lagiger bituminöser Abdichtung, nicht
wasserunterläufig, in den Randbereichen eine
Im-Flankendämmung gemäß Bauteiikatalog sowie eine
Trennlage mitwasserabfeitender Funktion.
Die nachfolgenden Aufbauten sind Bestandteil der
Außenanlagen.

Sämtliche Durchstoßungspunkte anderer Gewerke sind
fachgerecht einzudichten.
Sockelabdichtung (Beschreibung s.u.), Anschlüsse
Verwahrungen und aufsehende Bauteile werden gern.
Flachdachrichtlinie und PIN hergestellt. - ~~

Dach- und Notabläufe sind einzudichten. Lieferung
Dachabläufe werden in der Sanitärtechnik beschrieben,
Lieferung N&{ab(äufe/Speiet-(natürlicher Überlauf in
den Dachbereichen) ist in diese Pauschale
einzukalkulieren.
Entwässerungsrinnen im EG siehe Ausschreibung
Außenanlagen.

ABDICHTUNG UNTER ESTRICHKONSTRUKTIONEN

(Z.B. Lager/Technik 2.UG) sind gemäß Bauteilkatalog
auszuführen als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und
Baufeuchte als bituminöse oder Folienabdichtung gemäß
Zuordnung in DIN 18195-4.

ABDICHTUNG SPRINKLERTANKS / REGENWASSERTANK /
HYDRANTEN-VORRATSTANK

Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser.
Abdichtung als „nicht hintertäufige" Konstruktion gemäß
DIN 18195-7 in o.g. Bereichen.

Die wasserberQhrten Bauteile der Tanks sind
wasserdicht auszuführen.
Zulässig sind:

Folienabdfchtung mit mechanischer Sicherung gegen
Ansaugen
Flüssigabdichtungen bei Nachweis der gleichwertigen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: i^C\

Alle Einzelbeträge Nstto in EUR Seite 243
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LV ©IS-jl.Sochfeaa-'i.fiA
llte! Quatilätsbeschreifeung - BauitoristrukdonPaket Ausbau

~KSSfffsSt
L^iungi^direfcu®

Pre&(EP)

Eignung und sin.er QS in der Ausföhrung zurMindestschfchidi'cftenbostlmmung.
Dis Bauweis® hjsrüef ist dem ^ftrsgnehrnerfre^esfefit.. Die Ausführung ist JedochIm Zugs cfes ßieterprozesses vorziisfeffen und <fn Zugseiner Aufiragsabwlcklung durch die tschnischsProJsktlaRung öss AuftraggiS&ere in Fcrm vonPlsnunterlagan und Systemfceschretbungen frelgebaf) zulassen.

WäHTisdämmung 20 wam?®n ft'Symen mnsriistb der Tante gemäßBguteilkaitatos/Bauphyslk eus Schaumglas, AnordnunggemSS. Arehit&k'tenplänen, auf notwenä^eFlankendämfflüngat ist xy adiisn,Ate EinzefkomponenSan sind ?m S^tom sufeinanderabzustimmen. Es dürfen nur techntsch efnwandfreieSysteme zum Einsaiz kommen. Dte Abctichtung ist bte 30cmüber Wasseranstsuhöhe hocteufOhren und entsprechend zuverwahren.

Angebotenes System der Abdi'ehtung Wasseytente;

Öfaerirag:

vom Bieter einzutragen

SOCKELABDICHTUNG GEBÄUDE
Abcjichtuno gegen drückendes Wasser von außsn gem. DiM18185-6

(Obergang WU zu EKigesci-iosswändQn)Untecgrynd; Stahtbetön (Rohwände)Herstellen einer'bituminösen Aftdtchtung des Obergangszwischen WU-Bstoo-Außeiivi/andan (weiße Wanne) zuaufeehenden ErdgeschosswSndenDie Abdichiung fet bis 30cin Qber OKFF zu fahren und zuvarwahren.

Auf dte Atxflchtung tel eine Perimeterdammung alsFrostschDree auf^yklsben, Ausführung gemäß Anforderur^'Bauphysik.

DU3CHRAUME »M GEfeÄUDS
Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser in Nassräumengam.DtNl 18185-5

IPsch

Alte EinzelbetrSge Nelio in EUR

OssamtTöPJ

GP

^. /"/]ib /117 iObertrsg;

l Seite 244
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Leistungsverzeichn^s
1 LV GU.Hochbau-1.BA
05 Titel Qualitätsbeschreibung - Baukonstruktion
05.05 Paket Ausbau
Nr.

05.05.01.003

Ol.(
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Leistungsbeschrelbung Menge/ Einh. Preis (Epy Gesamt (GP)

Übertrag:..

Dachabdichfungsarbeiten
Dachabdichtuna Hauptdadi—,
Siehe Schnittstellendefinition zwischen
Haupäeistunct •irynd_Budc!et Anläse We
1 Dachterrassen. Bafkone

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser auf
Deckenflächen gemäß DIN 18195-5

Das Hauptdach dient unterschiedlichen Funktionen. Es
erhält begrünte Flächen, Laufwege für die Mitarbeiter
sowie für Wartungszwecke, Dachterrassen und
Einhausungen für die Haustechnik.
Die daraus resultierenden unterschiedlichen
Dachaufbauten sind den Leitdetails zu entnehmen.

Das Hauptdach und die Treppenhausdächer werden als
Umkehrdach ausgebildet. Es wird gefällelos ausgebildet.
Der Regelaufbau erhält eine Dacheindeckung mittels
2-lagiger bituminöser Abdichtung, eine Wärmedämmung
gemäß Bauteilkatalog und ENEV sowie eine Trenntage mit
wasserableitender Funktion.
Die nachfolgenden Aufbauten sind Bestandteil der
Außenanlagen.

Sämtliche Durchstoßungspunkte anderer Gewerke sind
fachgerecht einzudichten.
Die Abdichtung und Wärmedämmung ist an den Attiken und
aufgehenden Bauteilen gemäß Details hochzuziehen.
Anschlösse Veiwahrungen und aufgehende Bauteile werden
gem. Flachdachrichtlinie und DIN hergestellt.

Dach- und Notabläufe sind einzudichten. Lieferung
Dachabläufe werden in der Sanitärtechnik beschrieben,
Lieferung Notabläufe/Speier ist in diese Pauschale
einzukalkulieren. Die Ausführung der Notabläufe gem.
Leitdetailplanung in der Anlage der FLB, inkl. der
dargestellten Rohrführung.

Entwässerungrinnen an Balkonen und Loggien im Bereich
der Fassade sind vorzusehen.
Enhvässerungsrinne vor bodentiefen Fenstern/Türen,
offener Ablauf, Entwässerung auf Dachabdichtung,
Abdeckung Längsstabrost, 3/8 mm begehbar sowie
rollstuhlbefahrbar, Edelstahl V2A gcbüretet verzinkt
(Abmessungen ca. 20cm breit/IOcm hoch, abgestimmt auf
Fassadentiefe und Unterkonstruktion)

Entwässerungsrinnen im EG siehe Ausschreibung
Außenanlagen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

/

Übertrag:
Alle Elnzelbeträge Netto In EUR l Seite 245
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J^eteü^sbesGhreibung —— - - ~~ ""Msng^EJnfiT' ^efs(EQ_
Ö&srtrag:,

Oachterrasssn und BaJkone wsTäen so wia das HsKptdachafs gsfäftetoses Umkehrdach aus@efü?iri,
Sekurargen
Äufäenfrepplnhau's-DachfiSchen sind Sehiiranien sur
Pcfßonsnsicherung für Wartungsarbe/tsn a(s
Ej.nzelanschtagpunkte gsmäß den
Unfalfverhütungsvorschriften und den einschfggjgeftRjchtBreeR und Normen für Einnchtungen .zur
fnstandhaltuns baulicher An'sgsn 211 inslafltersn.
Anzahf nach Erfordemss,

Do Ausführung slier Arbsiten ist gemäß der;
bauphysikalfschen Anforderungen (u.o. Bauta!lka(3log),dem Brandschutzkonzept, dsn LeftcfeteBs und den
weiteren dieser Lelstungsbeschrefbung zugrunde
ffegenden Anlagen auszuführen.

•S Psch

Summe Bereich 05.05.0'S
Dach--und Bauwerlcsabdlchtungsarbsltgn, Nsfto:

AJte Einzslbslrtge Netto in cUR
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Lfd. Nr, 120 Datiimao.is
Gewerk DacMiditnas

Name des Vsi-fassa
Bauteil i Bereich Ura&efcrdäcteSachverhalt, aus dem geänderte oder zusätzliche Leistungen abgeleitet werden: Die Fachre-

geh des deutsche.n Dacdidichtungsha-ndwerlcs haben sich zum ou'i.zo^Q
geändert. Dabei siad bei nicht was3e;>Uj3.teclau:5ge,a Alxüchttmgen zusätzlicltöüat'sr-
gn3ndvorbeiiand},urtgen sß'ipfohlsß, die es bis da':o -aur iui nach ZTV-JNG tucken-lyäu. esgsben hat

Spezifizierung der Abweichmig vom Leistungssoll:
Wr smd gcAdtea, Änderungen von Fachregela 'y,'ahfsncl der -Sauseit dsin Bauhen-!; anzussi-gen, tuu ihm die Möglic eit. zu gsbßn, ü.a?A ne'uezi .Faclyögelü susfiihrea £ü lasseu.
V&rpfliclitet ist. er dasu mc.ht, die Gex.yährieistung der Aiisfiiiirung nach altsn S&s.sta ist lüclrl,beeinträchtigt. Der Gutachter fü-r Dashabdiehttmgsn. dsn ivir fiir Ausfiihracgs-imd Quali-ts.tskoniwUe w. Eigeuubet-i-'/aduuTg einge,-schsltet haben, hat die tecluiiscfae Gült'gteit der)Ausfühmng isach alter Fachreg-el bestfitigt. D-ss von uns beauftrag-'re FachunterüehmeG hst m |ssis.sr Geschidite Schäden a.G im Gieß- uiid EisfoIIvsrfahren ersteBtea Haclidächej-ii nodi |
nicht dokumeiräeren müssen. Auch vni' ßhrea. Bächsr dieser Aft seit -idelep. Jaiiren aus, ohne
durch die Verarbaituns veriu'saclite Schäden lester.elisn zu mussen-
Einschlägige Vorschriften des Vertrages / der Anlagen: Gü-Ver.'tr&g §5.i,Aiilage ig
Veraalasser: Plammgsteaia

Voraussichtüche Mehrkosten der Änderung / zusätzlichen Leistung;
Scliätzung in der AplaRe

VoraussichtücheTerminauswirkungen;
X keine bsi Entscheidung des endgültigen BausoBs bis

gemäß anliegender Terminplanung

Möglichkeiten zur Vermeidung oder Begrenzuag von Mehrkosten;
Bestätigung des Bausolls nach den Fachregeln zuai Zeitpun3rt derAuftragserteüung

FoJgewirlcungen auf andere Gewerke:
X keine

Hinweis:

Ergeben sich Mehrkosten auch aus Behinderungen, dann ist gleichzeitig eine BeIiinderBngs-anzeige gemäß gesondertem Formulannuster zu stellen. Die EistellHag der Mehrtostenan-zeige macht die .schneüsänoglicfae Erstellung eines prüfbaren Nachtraj^a'ngebotes uchtüberßüssjg, sondern dient eüier ersten Inforioation des AuftcaeeebeEa^5b%<'m.ödiche Kosten-und Termmauswirkungen.
)atum; 20.12 Unterschrift:
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